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Thielemann, Alnsp'in 
Urkundsbeamtin der 
Geschäftsstelle 

Abschrift 

I 
. AmtsgerichtEhingen 

EINGEGANGEN 

2 1. FEB. Z013 

SCHYIARZ 
RECHTSANWÄLTE 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

ln dem Rechtsstreit 

 
- Klägerin-

Prozessbeyollmächtjgte: 
Rechtsanwälte Schwarz, Herzog-Georg-Straße 5, 89264 Weißenhorn, Gz.: 2816/11 

gegen 

,  
·.  , 
- Beklagte - · 

Prozessbeyollmächtigte: 
 

wegen Schadensersatz 

hat das Amtsgericht Ehingen 
durch die Direktorin des Amtsgerichts Böllert 
am 15.02.2013 auf die mündliche Verhandlung vom 28.01.2013 

für Recht erkannt: 



.. · 
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Die Beklagtewird,yerq~eilt,_andieKiägerin 2.876,00 Euro nebst Zin-
. :·, ... . . 

. senhieraus in Höhe von 5-o/o-Punkten über dem jeweiligen Basiszins

satz seit 22.05,2012.zu bezahlen. 

2. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin weitere 1.029,90 Euro ne-
. . . 

. pst Zin$en !1f~~Iit1;.f:tQt)e VQ~ -5;%.;P~nkten über dem jeweiligen Ba-

. siszinssa~ ~~t2~:.Q5;?(l1.·2 zu bezahlen. · 
··:·.-·:,. 

. . ~t:: . 

3. lmübrigen Wird.pi~ Klag~_abgewiesen. ·. 

4. Von den Kosten cies Rechtsstreits trägt die Klägerin 14%, die Beklag

te.86 %.-

5. Da~ l)rteil. istvo.rtävfig vollstreckbar, für die Klägerin_nur gegen Sicher-
. - -. . .. \ 

. lieitsleistung.i~ H~he von 110 % desjeweils zu vollstreckend~n Betra- . 

ges . Die Kläg~rlti;darfdie gegen sie gerichtete Vollstreckung durch Si-
. ' ., '.· ·.,;; ··:·.:: :'-; .. ' 

cberheitslei~t~ng .in HÖhe von 110 % des aufgrqnd des Urteils voll

streckbaren Betrages· abwenden; wenn nicht die Beklagte vorder Voll

. streckU.0,9 ~Jq~~m~it;,i,n,gleic~er tföhe leistet. 

Streitwert: 3:326,00 Euro. 
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Tatbestand 

Die Klägerin verlangt von der Beklagten restlichen Schadensersatz auf Grund eines Verkehrsun
falles vom 19.10.2011 auf derB 465 bei Ehingen, bei dem.das bei der Beklagten haftpflichtversi
cherte Fahrzeug des Unfallgegners auf den mit Aluminiumprofilen beladenen LKW der Klägerin 
frontal auffuhr. 

Die hundertprozentige Haftung der Beklagten aus dem Unfallereignis ist unstreitig. 

An dem l,.KW der Klägerin entstand Sachschaden an der Front mit Schwerpunkt vorne links. 
Der Fahrer des LKW's wurde verletzt. Der LKW war mit 1.665 Stück Aluminiumprofilen zur Aus-

. Iieferung an eine Kundin der Klägerin beladen. Noch am 19.10.2011 besichtigte der von der Klä
gerin beauftragte Sachverständige  das Unfallfahrzeug. Im am 21.10.2011 erstellten schritt-

, Iichen Gutachten berechnete erReparaturkosten von 24.116,85 Euro brutto, eine Wertminde
rung am LKW von 650,00 Euro und einen Wiederbeschaffungswert von 24.950,00 Euro. Für die 
erforderliche Reparatur veranschlagte er zwölf Arbeitstage. 
Am Freitag, den 28.10.2011 erteilte die Klägerinder Fim1a   in Ehingen einen Re
paraturauftrag. Diese begann ·ihre Reparaturarbeiten am 02.11.2011. Für die Zeit vom 20.1 0. bis 
21.11.2011 mietete die Klägerin bei der Spedition  ein Ersatzfahrzeug an. Von 
der Spedition wurden ihr hierfür die Arbeitstage als Miettage in Rechnung gestellt, nämlich 23 Ta
ge ä 220,00 Euro .. 

Die Klägerin.rei:hnete ihren Schaden wie'folgt ab: 

Reparaturkosten netto laut Rechnung: 
Merkantile vyertminderung:· 
Mietwagenkosten: . 
Sachverständigenkosten netto: 
Unkostenpauschale: 
Warenhandling- und Transportkosten: 
Rechnung Alu-Profil-Team: 
Entgeltfortzahlung für verletzten Mitarbeiter: 

Insgesamt: 

· 18.626,98 Euro 
650,00 Euro 

5.060,00 Euro 
1.366,94 Euro 

30,00 Euro 
2.416,00Euro 

352,99 Euro 
976,34 Euro 

29.479,25 Euro · 

Die Beklagte bezahlte hierauf 26.153,25· Euro, wobei sie keine merkantile Wertminderung, Miet
wagenkasten nur in Höhe von 3:300,00 Euro und für das Warenhandling und die Transportko-
sten nur 1.500;00 Euro erstattete. · 

Die Klägerin behauptet, 
die vom Sachverständigen  angesetzte .Wertminderung des LKW in Höhe von 650,00 Eu
ro sei zu erstatten, da entgegen der Ansicht der Beklagten auch bei Nutzfahrzeugen eine solche 
eintrete. 
Das durch den Unfall veranlaßte Warenhandling habe tatsächlich einen Schaden von 2.416,00 
Euro verUrsacht. Die 1.665 StückProfile hätten an eine Firma in Dusslingen ausgeliefert werden 
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soJien. Our6h dje starke Kq.Uisipn.ynd Beschädigung. des LKW hätte aber eine Beschädigung 
der Ware nic.hf.au~geschiQ~sS,rrwerderfkönnen, weshalb die k9mptette Ware habe wieder abge
laden, ausgepackt, kontrolliert~ Qerei!)igtund erneut versändt werden müssen. Vier Mitarbeiter sei-

. en damit für je 11 Stunden bescf\äftigt gewesen. Hierfür seien Kosten von insgesamt 2.416,00 
Euro entstanden, nämlich 12S;OOEuro für das 2-stündige Abladender 21 Stahlkassetten (Contai
ner), 1.848,00 Euro Arbeitsau{W~nd(4.Personen a 11 Stunden zu je 42,00 Euro) und 440,00 Eu
ro für deo ei'TleutenVersand.;Oie.Mitar:beiter hättenwährend dieser Arbeiten ihre reguläre Tätig-
. keiten nicht:au$f0hren:J<önnen~ .. x · ; ..• · •· ·· · ·. ·.. .. . . 
·Auch die. Mietwagenkostenha~die.Beklagte unberechtigtgekürzt Da sie kein Reservefahr
zeug habe, habe _sie ~chneilstmö,gl~ch einen anderen LKW anmieten müssen. Nach dem Unfail 
sei der LKW nicht r:nehrbetri@$7 unQ verket\r$Sicher gewesen. Das Gutachten habe ihr erst 
am Montag, den~4.10.2~1tvprgel~eri,woransich dann· zunächsteine Oberlegenszeit ange-

. schlo.ssen hätte; in d~tsie ~:d'!r:.S~$ derErgebnilS~des G.utachters. habe überlegen ·kön
. nen, ob sie oen·U<W:verK~Ü(~:i(ljrx~parieten.lasse.Eine Überlegenszeit von vier Tagen bis 
zur Reparatura,~ags~rteil9~;~~i::g~re-cptfertiQt Die Mietzeit habe sich etwas verzögert, weil 

·die Werkstatt. Q~er keine Riebtbank v~rfügthabe. ·Pas Werkstatt- und Prognoserisiko sei aber 
von der Beklagten ~u tragen. · · · 

Die Klägerin be~ntragt: . 

1. . Dießekl~gt~wirctv~~~~~lf,;an.di~Kiägerin 3;326,00 Euro nebst Zinsen hieraus in 
. Höhe von 5;;%-Pünr4~tiptier dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit. zu 
bez:ahlen .. · . · "' ··· .. ··. · 

2. . Die Be.klagte wird v~rurteiit,. an:die Ktäge.rin außergerichtliche Rechtsanwaltsgebüh-
ren in Höhe vonJ)fjtfo.t.0?$,90 Euro neb$t Zinsen hieraus in Höhe von 5-%-Punkten 
über demjeweilige.n;_8~i~zinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen. · 

. Die Beklagte beantragt, 
'·." 

die Klage abzuwe'isen> · ·· . . ... '·· : .. ,·, '" 

Sie bestreitet · · .. .· · ... · ·.·· . . . 
das Vorhandensein eines· Mind~.W~rte.s nach technisch einwandfreier Reparatur bei Nutzfahrzeu
gen wie dem klägerischen LKW~.· · 
Auch d.ie fürdas V\fare.nhao(fliog,.ufl(f.den Transport ange.setzteri Kosten seien weder entstan
den. na,ch üblicli.u~~t~ng~~~~~f:i:,tile:ß.e~ch~digungam L.KW nur vorne links habe dagegen 
gesproc:hen, dass eine Bescilä~!flupg;der Ware eingetreten. sei. Die Unfallbedingtheit einer Be
schädig~;~ng det Profile sei oict)~!l')achg&wiesen. Es werde daher bestritten, dass die Ware habe. 
abgeladen und kontrollierfwer~$1\ fl'lüsse.n und der abgerechnete Aufwand entstanden. sei . 

. MietWagenkosten s~ie.n nicht fQ'[~en~abgerechneten Zeitraum zu erstatten. Oie Klägerin hätte 
nach. Erhaltdes:~ut~chtef\S;:,V'/Pf')! ~s;hpn,am.22.10~2011 unverzüglich einen Reparaturauftrag er
teilen könnenUnd mü~~n, AU~n:·:~ei .. ~~um vorstellbar, dass .eine Mercedes-Vertragswerkstatt 
nicht über eine Richtbank verfüge.Jn diesem Fall hätte eben eine geeignete Firma beauftragt wer-
den müssen. - · · 

., 
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Hinsichtlich des weiteren Parteiverbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anla
gen Bezug genommen, sowie aufdie Sitzungsniederschrift vom 28.01.2013. 

Das Gericht hat gern. § 358a ZPO bereits vor mündlicher Verhandlung ein 
Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben. Auf die schriftlichen Ausführungen des 
Sachverständigen Dipl.lng.  im Gutachten vom 21.11.2012 wird Bezug genommen. 

Des Weiteren hat das Gericht Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen  
. Auf das Ergebnis der.Beweisaufnahme wird Bezug genommen und 

aufdie Sitzungsniederschrift vom 28.01.2013 verwiesen. 

Entscheidungsgründe: 

I. 

Die zulässige Klage ist überwiegend begründet. 

Die Klägerin hat Anspruch gegen die Beklagte aufrestlichen Schadensersatz aus §§ 823 Abs. 1 
BGB, § 7 Abs. 1 StVG, § 115 Abs. 1 WG in Höhe von 2.876;00 Euro nebst Zinsen sowie auf Er
statting ihrer außergerichtlichen Anwaltskosten. Die Klage war lediglich insoweit abzuweisen, 
als die Beklagte statt der beantragten 650,00 Euro nur einen.merkantilen Minderwert am LKW 
von 200,00 Euro zu erstatten hat. 

Im Einzelnen: 

1. Minderwert 

Der Sachv~rständige Dipl.lng.  hat eine merkantile Wertminderung am klägerischen 
LKW unter Berücksichtigung dessen Fahrzeugalters, der Marktlage, des Fahrzeugwertes, der 
Höhe der Reparaturkosten mit Art und Umfang der Instandsetzungsmaßnahmen und des Vorhan
denseins eventueller Vor- und Altschäden auf 200,00 Euro geschätzt. Die Parteien haben die 
Schätzung des Sachverständigen akzeptiert. Auch das Gericht schließt sich insoweit den 
schlüssigen Ausführungen des SS!chverständigen an, so dass die Beklagte, die bislang keine 
Wertminderung erstattet hat, der Klägerin hierfür noch 200,00 Euro zu bezahlen hat. 
Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 
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2. Warenbandlings- und Transportkristen 

Die Kläg~rin hat.al!ch Ansprucf'l,.i:!JfE:rstattung qer Kosten, die fOr das Abladen, Kontrollieren, 
NeuverladenundVersenden·d~rV\Iare entstanden Sind, in Höhe von noch weiteren 916,00 Euro. 

Wie der Sachverständigen Oipl.JQg.  plausibel und nachvollziehbar in seinem schriftli
chen Gutachten d~rgestellt ha( ~rga.P eine KÖllisio'nsanalyse eine Geschwindigkeitsänderung 
des· LKW-beim Unfall zwischen 8,7l.ind 10,6 km/h, woraus bei einer Kollisionsdauer von ca. o, 1 
Sekunden eine Längsbesch-leun-igung von 24 bis 30 Meter/Se~. 2 ·resultiert, die während der Kollisi
onsphase. aufden U<W eing~W,in<that Da die La9ung in Längsrichtung nur gegen Verzögerun
gen von 7,85 Meter/Sek.2 ab~~~i~h~rrtist, die:k,ollislonsbedingte.Beschleunigung tatsächlich · 

. . aber das 3 bis 4-fache davon betrug, war au.ch bei ausreichender Ladungssicherung ein Verrut
schen der Ladung. mithierinJ$ r~ultierender Beschädigung wahrscheinlich. 
Oie grundsätzliche erstattungsfähige Schadensfeststellung (Palandt, BGB, 72. Auflage~§ 249 
RN;58) umfasst~uct\ dEm Aof'Wail~, 9ie Ware auf eventuelle Beschädigungen zu kontrollieren. 
Dass die Kfägerin die Ware ohrie Kontrolle .auf Unversehrtheil nach dem Unfall nicht mehr an 
den Kunden. ausliefern konnte, liegt auf der Hand. Der Aufwand für das Abladen der Profile, Aus
packen, Kontrollieren, Reh1igen,Neuverpacken,· Verladen und Versenden ist daher ein unfallur
sächlicher Folgesct'laden.- d~,r:,~~n (!er Be~lagten grundsätzlich zu erstatten ist. 

. . . 

Ob tatsächlichunfallbedingte Sct'l.~den an den Profilen eingetreten sind, spielt dabei keine Rolle, 
da allein der Umstand, dass die Kläg~rin dem Kunden unbeschädigte Ware auszuliefern hat, 
die Mangelfreiheit aufgrunddes Unfalis aber nicht mehr garantiert war, den Kontrollaufwand, al
so den Warenhandlings- und. Transportaufwa.nd, verursacht hat. Abgesehen davon, haben im Üb
rigen alle Zeugen tatsächlich auch B,eschädigungen an Profilen geschildert. 

Da das für die .Arbeiten $ingese~e Personai die im. regelmäßigen Turnus anfallenden Arbeiten 
zurückstellen musste und. den Kontrollarbeit übernehmen musste, ist hierfür ein tatsächlicher 
Mehraufwand beLder Klägerinentstanden, dervon der Beklagten zu erstatten ist Dass die mit 
der Kontrolle beschäftigtenVerp'acKer ihre_ vorgesehene Arbeit nach dem Unfall am 19. und am 
20; 10;2011 nicht erledigef1 konr-rten, s()ndern aufschieben mussten, wurde von allen Zeugen, 
'den Zeugen  sowie. demZeugen  unzweifelhaft, glaub
haft und anschaulich geschildert. Zw~!fel an dieser Tatsache bestehen nicht. 

·Die Klägerin kann dah.erden a~g~n:tessenef1·und·üblichen Aufwand für diese Arbeiten erstattet 
ve'rtangen. Da .alle mlt der Konfrofle beschäftigten Zeugen bestätigt: haben, am 19.1 o. drei Stun
den und am 20;10. 2011 achtStun~en niit den Arb.eiten (Ausladen, Auspacken, Kontrollieren, Rei
nigen, Verpacken, Einladen).beschäftlgt gewesen zu sein, was bei ca. 20 Containern mit 1.665 
Profilen jeweils zu sechs Meter Länge ohne weiteres nachvdllziehbar ist, ist an dem abgerech.ne
ten Zeitaufwand von 44 Stunden ~ 42;00 Euro ~eder dem Unfang nach, noch der Höhe nach et-
was zu beanstanden. . ·-

Die zusätzlich angesetzten Koste.r:t für das 2-stündige Abladen der Stahlkassetten und dem er
neuten Versendeo von insgesarnf568,00 Euro erscheinen ebenso wenig überhöht, weshalb der 
·geltend gemachte Aufwandvon insgesamt2.416,00~uro den angemessenen und üblichen Auf-
wand ni~ht überschr~itet und .zu,.er$tatten ist. · 

. . 
Da die Ware unter alleo Umständen rnit diesem AUfwand hätte kontrolliert werden müssen, ist 
es unerheblich, wie dringend ~er U~fertermin von der Klägerin einzuhalten war und ob der Ein
satz von weniger oder mehr Mi~rbeiteqt erforderlich gewesen wäre. Am Aufwand an sich hätte 
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sich dadurch nichts geändert. 

Da die Beklagte nur pauschal 1.500,00 Euro bezahlt hat, hat sie den Restbetrag von 916,00 Eu
ro noch zu erstatten. 

3. Mietwagen 

Schließlich kann die Klägerin auch noch restliche Mietwagenkosten in Höhe von 1.760,00 Euro 
geltend machen. 

Ein Verstoß gegen ihre Schadensminderungspflicht kann der Klägerin bei Anmietung des Ersatz
fahrzeuges nicht vorgeworfen werden. Es ist nicht ersichtlich, dass die Klägerin die Dau~r des 
Mietzeitraums überspannt hätte. Der von der Klägerin beanspruchte Mietzeitraum von 23 Arbeits
tagen ist nicht zu beanstanden: 

Da sich der Verkehrsunfall am 19.10.2011 ereignet hat und die Klägerin unbestritten über kein 
Reservefahrzeug. verfügt hat, durfte sie am Donnerstag, den 20.'1 0.2011 ein Mietfahrzeug in An
·spruch nehmen .. · 
Erst mit Zugang des am Freitag, den 21.10.2011 erstellten schriftlichen Gutachtens, welches 
nach der üblichen Postlaufzeit wohl kaum vor Montag, den 24.10.2011 bei der Klägerin eingegan
gen ist (was im übrigen auchdaninstehen kann, da ein amSamstag, den 22.10. eingegangenes 
Gutachten von niemandem hätte zur Kenntnis genommen werden können, da der Betrieb der 
Klägerin samstags geschlossen ist); befand sich die Klägerin in der Lage, auf Grund der Feststel
lungen des Sachverständigen  zu entscheiden, ob sie den LKW reparieren lassen möch
te oder eine Neuanschaffung tätigen möchte. Hierzu ist ihr eine gewisse Überlegenszeit zur Mei
nungsbildung und zur Erkundigung sowie Einholung von Kauf- und Reparaturangeboten zuzubilli
gen. Mit Erteilung des Reparaturauftrages am. 28.10.2011 hat die Klägerin diesen Überlegens
zeit zwar ausgeschöpft, aber noch nicht überschritten. 

Nach den Feststellungen des Sachverständigen  sind nach Reparaturauftragserteilung 
12 Arbeitstage Reparaturdauer anzusetzen. Die Rep.aratur hätte also danach in der Zeit ab Mon
tag, den 31.10.2011 unter Berücksichtigungdes Feiertages vom 01.11.2011, bis Mittwoch, 
16.11.2011 abgeschlossen werden können und das Fahrzeug am Donnerstag, den 17.11.2011 
abgeholt werden können. Nach der schriftlichen Bestätigung des Autohauses  
vom 13.12.2011 (K 9) war der LKW aber zur Reparatur noch in eine Lackiererei und einen Karos
seriefachbetrieb verbracht worden, weshalb das Mietfahrzeug tatsächlich erst am Montag, den 
21.11.2011 zurückgegeben werden konnte. Die Verzögerung der Reparaturdauer um tatsäch':' 
lieh (nur) 2 Arbeitstage ist daher begründet, im Übrigen von der Klägerin auch nicht zu vertaten, 
da die Beklagte das Werkstattrisiko zu tragen hat. 

Die· Kosten für die Anmietung eines Ersatzfahrzeuges vom 20.1 0. bis 21.11. 2011 (23 Tage a 
220,00 Euro, insgesamt 5.060,00 Euro) sind <;laher berechtigt und nach§ 249 BGBzu erstatten. 
Die Angemessenheil und Üblichkeil des Mietpreises wurde nicht bestritten. 

Da die Beklagte hierauf bislang erst 3.300,00 Euro geleistet hat, hat sie die restlichen 1.760,00 
Euro noch an die Klägerin zu erstatten .. 

4. ayß~rgerjchtliche Anwaltskosten 



-Seite 8 -

Wie sich aus dem Schreiben der- Beklagten vom 18.01.2012 ergibt, war die Klägervertreterin be
reits außergerichtlicl'l vor Schaden~Fabrechnung durch die Beklagte.für die Klägerin in dieser Sa
·che tätig, so dass die Beklagte .auch die entstandenen außergerichtlichen Anwaltskosten aus ei
nem Streitwert von 28.052,91 .Euro (Schaden unter Berücksichtigung eines Minderwertes von 
200,00 J;uro abzüglicl') des Schadensbetr;ages für dieEntgeltfortzahlung) in Höhe von 1.029,90 
Euro netto als· Schaden ersetzt verlangen kann. 

5. Zinsanspruch 

Der Anspruch aufZin~en ~rgibtsipt,l a~s §§ 291, 288Abs. 1 BGB ab 22.05.2012, nach dem die 
Klag~ der Beklagtenam 2t.o5.2q1.~·;~t.lgestelltwo.rden ist. 

II. 

Die Kostenentscheidung,berulitaiJf§ 92Abs. tipo, die Endscheidung über die v<;>rläufige Voll-· 
streckparkeitauf§§ 708 Nr.11~.7t1.SatZ 1;2, 709 Sa~ 1, Satz2 ZPO. 

Böllert 
Direktorin des Amtsgericht~ 

/ . .' 




